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§23
Ist auf Grund der Ergebnisse der Ermittlungen im Ord

nungsstrafverfahren der Rat des Kreises oder der Rat des 
Bezirkes der Auffassung, daß eine gerichtliche Bestrafung 
zu erfolgen hat, so ist dem Staatsanwalt zu berichten.

§24
Für die örtliche Zuständigkeit des Rates des Kreises 

gelten die Bestimmungen der §§ 13, 14 und 16 bis 18 der 
Strafprozeßordnung.

§ 252 
(gegens tands los)

III. Abschnitt 

Preisverstöße 

§26
(1) Auf Zuwiderhandlungen gegen Preisvorschriften fin

det diese Verordnung keine Anwendung.
(2) Verstößt eine nach dieser Verordnung zu bestrafende 

Handlung zugleich gegen Preisvorschriften, so wird sie nur 
nach den Vorschriften dieser Verordnung verfolgt, es sei 
denn, daß der zuständige Minister oder die von ihm er
mächtigte Dienststelle der Wirtschaftsverwaltung auf die 
Verfolgung nach dieser Verordnung verzichtet. .

2. § 25 ist durch die VO zur Änderung der VO über die Bestrafung 
von Verstößen gegen die Wirtschaftsordnung (Wirtschaftsstraf
verordnung) vom 29. 10.1953 (GBl. S. 1077) gegenstandslos ge
worden.


